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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Bildüberwachung ei-
nes minimalinvasiven Eingriffs mit einem Instrument (11)
in einem Eingriffsbereich eines Patienten (8), wobei ein
präoperativer dreidimensionaler Bilddatensatz wenigstens
des Eingriffsbereichs und während des Eingriffs aufgenom-
mene Ultraschallbilder dargestellt werden, wobei eine elas-
tische Registrierung zwischen wenigstens einem zuerst auf-
genommenen Ultraschallbild und dem Bilddatensatz an-
hand wenigstens eines in dem zuerst aufgenommenen Ul-
traschallbild und dem Bilddatensatz sichtbaren Merkmals
ermittelt wird und bei Aufnahme weiterer Ultraschallbilder
durch Nachverfolgung der Merkmale insbesondere in Echt-
zeit aktualisiert wird, wobei die Darstellung wenigstens des
dreidimensionalen Bilddatensatzes anhand der aktuellen
Registrierung die nichtrigiden Verschiebungen im Eingriffs-
bereich wiedergebend angepasst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bild-
überwachung eines minimalinvasiven Eingriffs mit ei-
nem Instrument in einem Eingriffsbereich eines Pa-
tienten, wobei ein präoperativer dreidimensionaler
Bilddatensatz wenigstens des Eingriffsbereichs und
während des Eingriffs aufgenommene Ultraschall-
bilder dargestellt werden, eine Bildverarbeitungs-
einrichtung und eine Ultraschallbildaufnahmeeinrich-
tung.

[0002] Der Anteil minimalinvasiver Eingriffe in der
invasiven Chirurgie nimmt zu. Dabei werden Instru-
mente, beispielsweise eine Nadel, zu einem Zielort in
einem Eingriffsbereich eines Patienten navigiert, wo
beispielsweise Biopsien vorgenommen werden kön-
nen, Medikamente eingebracht werden können, Re-
sektionen vorgenommen werden können oder sons-
tige Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Beispiele
für solche minimalinvasiven Eingriffe sind die teilwei-
se Resektion der Leber oder die teilweise Nephrekto-
mie, also die operative Entfernung einer Niere. Auch
die Behandlung von Steinen in verschiedenen Orga-
nen ist zu nennen.

[0003] Beispielsweise ist die perkutane renale Punk-
tion (PRP) eine gängige chirurgische Prozedur, die
der Extraktion von Nierensteinen durch ein Nephro-
skop vorangehen. Dabei wird perkutan eine lange,
dünne Nadel in die schmalen Gänge der Niere ein-
geführt, wobei üblicherweise eine Bildüberwachung
durch Fluoroskopiebilder oder Ultraschallbilder statt-
findet. Diese Prozedur ist eine Alternative zur Litho-
tripsie oder Uteroskopie, wenn die Nierensteine in
zu großer Anzahl vorliegen, zu groß sind oder nur
schwer erreichbar sind.

[0004] Derartige minimalinvasive Eingriffe werden
üblicherweise auf einem präoperativ aufgenomme-
nen dreidimensionalen Bilddatensatz, dem so ge-
nannten Planungsbilddatensatz, vorbereitet. Ein der-
artiger dreidimensionaler Bilddatensatz zeigt den
Eingriffsbereich in guter Auflösung und gutem Kon-
trast, so dass eine Pfadplanung für das Instrument
zu dem dort auffindbaren Zielort vorgenommen wer-
den kann. Häufig wird der dreidimensionale Bildda-
tensatz dabei durch Computertomographie-Bildge-
bung erzeugt. Im Beispiel der Nieren wird Patien-
ten ein Kontrastmittel verabreicht. Eine frühe Auf-
nahme nach der Verabreichung des Kontrastmittels
zeigt deutlich das Nierenparenchym, wohingegen ei-
ne späte Aufnahme nach der Gabe des Kontrastmit-
tels die baumartigen internen Kavitäten der Niere her-
vorhebt. Wie bereits für das Beispiel der Nierenbe-
handlung angegeben wurde, wird intraoperativ häufig
auch eine Überwachung des minimalinvasiven Ein-
griffs vorgenommen, um zu überprüfen, ob der ge-
plante Pfad eingehalten wird und ob der Zielort er-
reicht ist. Hierzu werden häufig die röntgenbasierte

Fluoroskopie oder die Ultraschallbildgebung einge-
setzt.

[0005] Die meisten Eingriffsgebiete sind jedoch der
langfristigen und kurzfristigen Bewegung unterwor-
fen, so dass es zu Veränderungen in den Eingriffsge-
bieten kommen kann, sei es durch die Atmung und/
oder den Herzschlag eines Patienten oder durch auf-
grund einer Umlagerung auftretende Verschiebun-
gen. Der den Eingriff durchführenden Person obliegt
mithin die mitunter schwierige Aufgabe, eine geisti-
ge Übereinstimmung zwischen der statischen Dar-
stellung des dreidimensionalen Bilddatensatzes, wo-
bei häufig zweidimensionale Schichten aus diesem
dreidimensionalen Bilddatensatz dargestellt werden,
und den sich dynamisch verändernden intraoperati-
ven Bildern herzustellen, um den Zielort im Zielbe-
reich aufzufinden und den besten Weg, ihn zu errei-
chen, zu entscheiden. Wird intraoperativ Fluorosko-
piebildgebung benötigt, entweder zusätzlich zu intra-
operativer Ultraschallbildgebung oder anstatt intra-
operativer Ultraschallbildgebung, werden der Patient
und das anwesende Personal zusätzlichen Röntgen-
dosen ausgesetzt, was möglichst vermieden werden
soll.

[0006] Zur Verbesserung der Situation bei solchen
minimalinvasiven Eingriffen wurden bereits Studien
durchgeführt, die hauptsächlich auf die Registrierung
intraoperativer Ultraschallbilder mit präoperativ auf-
genommenen dreidimensionalen Computertomogra-
phiebilddatensätzen abzielen. Hierbei sollen die in-
teressierenden Strukturen überlagert werden. Eine
solche Überlagerung, beispielsweise im Sinne einer
Erweiterung der Ultraschallbilder, könnte die wich-
tigen Strukturen im Zielbereich, beispielsweise das
Blutgefäßsystem, deutlich zeigen. Mithin würde eine
akkurate Registrierung zwischen beiden Modalitäten
grundsätzlich die Navigation und Unterstützung für
die den Eingriff durchführende Person verbessern.
Beispiele für solche Studien sind die Artikel von J.
Xiang et al., „Registration of ultrasound to CT angio-
graphy of kidneys: a porcine phantom study“, in: Me-
dical Imaging 2010: Visualization, Image-Guided Pro-
cedures, and Modeling, edited by Kenneth H. Wong,
Michael I. Miga, Proc. of SPIE Vol. 7625, Seiten 18-
1 bis 18-8, 2010, und G. P. Penney et al., „Cadaver
validation of intensity-based ultrasound to CT regis-
tration“, in: Medical Image Analysis 10, Seiten 385
bis 395, 2006. Es sind auch bereits Ultraschallbildauf-
nahmeeinrichtungen bekannt, die eine automatische
starre Registrierung zweidimensionaler Ultraschall-
bilder mit dreidimensionalen Computertomographie-
bilddatensätzen durch elektromagnetische Nachver-
folgung erlauben.

[0007] Allerdings tritt es bei Weichteilgewebe, wie
bereits angedeutet, häufig auf, dass es sich elas-
tisch verformt, so dass starre Registrierungsalgo-
rithmen nicht ausreichend sind, um Strukturen prä-
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zise zu überlagern. Daher wurden nichtrigide, also
elastische, Registrierungsalgorithmen entwickelt, um
Ultraschallbilder und dreidimensionale Computerto-
mographiebilddatensätze oder andere volumetrische
Bilder, die unter Verwendung dreidimensionaler Bild-
gebungsmodalitäten aufgenommen wurden, herzu-
stellen. Als Beispiel für solche Untersuchungen sei
der Artikel von P. Foroughi et al., „Elastic registration
of 3D Ultrasound Images“, in: Medical Image Com-
puting and Computer-Assisted Intervention 8 (Teil 1),
Seiten 83 bis 90, 2005, genannt.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren zur demgegenüber verbesserten Un-
terstützung einer einen Eingriff durchführenden Per-
son bei einem minimalinvasiven Eingriff anzugeben.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass eine elastische Registrierung
zwischen wenigstens einem zuerst aufgenommenen
Ultraschallbild und dem Bilddatensatz anhand we-
nigstens eines in dem zuerst aufgenommenen Ultra-
schallbild und dem Bilddatensatz sichtbaren Merk-
mals ermittelt wird und bei Aufnahme weiterer Ul-
traschallbilder durch Nachverfolgung der Merkmale,
insbesondere in Echtzeit, aktualisiert wird, wobei die
Darstellung wenigstens des dreidimensionalen Bild-
datensatzes anhand der aktuellen Registrierung die
nichtrigiden Verschiebungen im Eingriffsbereich wie-
dergebend angepasst wird.

[0010] Die Erfindung schlägt mithin vor, zunächst
zu Beginn des Eingriffs eine elastische Registrierung
zwischen dem dreidimensionalen Bilddatensatz und
dem wenigstens einem zuerst aufgenommenen Ul-
traschallbild herzustellen, also entsprechende Regis-
trierungsparameter zu ermitteln. Hierzu werden im
weitesten Sinne Merkmale verwendet, die sowohl im
dreidimensionalen Bilddatensatz als auch in den Ul-
traschallbildern erkennbar sind, wobei es sich sowohl
um anatomische Merkmale als auch um andere bild-
verarbeitungstechnisch feststellbare Merkmale han-
deln kann, beispielsweise bestimmte Gradientenver-
läufe und dergleichen. Statt jedoch wie im Stand der
Technik diese elastische Registrierung nun dauerhaft
während des minimalinvasiven Eingriffs zu benutzen,
wobei sich weitere elastische Deformationen im Ein-
griffsbereich lediglich aus den Ultraschallbildern ab-
lesen lassen, wird vorgeschlagen, durch Nachverfol-
gung der Merkmale in Echtzeit die elastische Regis-
trierung nachzuführen, so dass die aus den elasti-
schen Deformationen herrührenden Verschiebungen
bekannt sind. Diese Verschiebungen können dann
auf den dreidimensionalen Bilddatensatz angewandt
werden, um dessen Darstellung anhand der aktuellen
elastischen Deformation des Gewebes im Eingriffs-
bereich aktuell halten zu können. Das bedeutet, die
anatomischen Strukturen in dem dreidimensionalen
Bilddatensatz passen auch weiterhin zu den anato-

mischen Strukturen in den zweidimensionalen oder
dreidimensionalen aktuellen Ultraschallbildern.

[0011] Der dynamisch in Echtzeit verformte dreidi-
mensionale Bilddatensatz kann dann entsprechend
in Echtzeit visualisiert werden, beispielsweise durch
Auswahl einer Schicht oder durch Ableitung ei-
ner zweidimensionalen Darstellung, beispielsweise
durch Vorwärtsprojektion. Entsprechend wird durch
die vorliegende Erfindung das Übereinstimmen ana-
tomischer Strukturen in den Ultraschallbildern und
dem dreidimensionalen Bilddatensatz ständig aktuell
und präzise gehalten. Diese ständige Anpassung des
dreidimensionalen Bilddatensatzes in Echtzeit unter
Verwendung der aktuellen zweidimensionalen oder
dreidimensionalen Ultraschallbilder führt zu einer er-
weiterten Wahrnehmung der Gewebedeformierung,
wie sie während eines minimalinvasiven Eingriffs auf-
tritt. In anderen Worten ist der bereits erwähnte men-
tale Abgleich der Live-Ultraschallbilder und der stati-
schen dreidimensionalen Bilder stark vereinfacht, da
die Echtzeit-Gewebedeformationen sowie das Ein-
griffs-Instrument in den dreidimensionalen Bilddaten-
satz in Echtzeit eingebettet werden können und ge-
eignet und instantan dargestellt werden können. Für
die Ultraschallbilder wird mithin eine Art „augmented
reality“ geschaffen, nachdem diese um die sich mit-
bewegenden Informationen aus dem dreidimensio-
nalen Bilddatensatz ergänzt werden können.

[0012] Zusätzlich zu dieser Verbesserung der Wahr-
nehmung der Anatomie in Echtzeit kann die vorlie-
gende Erfindung zu einer signifikanten Reduzierung
der Röntgendosis führen, nachdem durch die be-
schriebene Kombination der zweidimensionalen oder
dreidimensionalen Ultraschallbildgebung in Kombi-
nation mit dem dargestellten Echtzeit-Update und der
entsprechenden Darstellung des dynamisch defor-
mierten dreidimensionalen Bilddatensatzes die fluo-
roskopische Bildgebungszeit und daher die Röntgen-
dosis signifikant reduziert werden oder gar gänzlich
vermieden werden kann, nachdem die relevanten In-
formationen auch aus dem deformierten dreidimen-
sionalen Bilddatensatz abgeleitet werden können.

[0013] Zusammenfassend schlägt die vorliegende
Erfindung also vor, den präoperativen dreidimensio-
nalen Bilddatensatz in Abhängigkeit der intraopera-
tiven Ultraschallbildinformation zu deformieren, und
zwar in Echtzeit. Das bedeutet, dass die Patientenbe-
wegung im Eingriffsbereich, beispielsweise also die
Bewegung des entsprechenden Organs, an dem ei-
ne Biopsie vorgenommen werden soll, aus den Li-
ve-Ultraschallbildern extrahiert wird und unmittelbar
auf den statischen, präoperativen dreidimensionalen
Bilddatensatz angewendet wird, so dass eine Echt-
zeit-Deformierung des dreidimensionalen Bilddaten-
satzes berechnet werden kann. Die vorliegende Er-
findung kombiniert also Echtzeit-Registrierung, in der
Merkmale nachverfolgt werden können, mit Echtzeit-
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Deformierung/-Modifizierung des präoperativen drei-
dimensionalen Bilddatensatzes.

[0014] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht vor,
dass bei Verwendung einer dreidimensionalen Ultra-
schallbildaufnahmeeinrichtung zuerst ein dreidimen-
sionales Ultraschallbild aufgenommen wird oder bei
Verwendung einer zweidimensionalen Ultraschall-
bildaufnahmeeinrichtung zuerst mehrere zweidimen-
sionale Ultraschallbilder unterschiedlicher Ebenen
aufgenommen werden. Handelt es sich ohnehin
um eine dreidimensionale Ultraschallbildaufnahme-
einrichtung, kann eine 3D-3D-Registrierung leicht
auf Basis des zuerst aufgenommenen dreidimensio-
nalen Ultraschallbildes und des dreidimensionalen
Bilddatensatzes erfolgen. Wird bei Verwendung ei-
ner zweidimensionalen Ultraschallbildaufnahmeein-
richtung eine über eine 3D-2D-Registrierung hinaus
gehende Registrierung gewünscht, kann vorgesehen
sein, mehrere zweidimensionale Ultraschallbilder als
zuerst aufgenommene Ultraschallbilder zu verwen-
den und diese in unterschiedlichen Ebenen aufzu-
nehmen, um auch auf diese Weise eine komplette
Registrierung über das Volumen des dreidimensio-
nalen Bilddatensatzes oder zumindest den Eingriffs-
bereich zu erlauben. Dabei wird darauf hingewiesen,
dass es in beiden Fällen grundsätzlich denkbar ist,
die Registrierung nur in einer Ebene nachzuführen, in
der ein zweidimensionales Ultraschallbild zur Über-
wachung des Eingriffs aufgenommen wird.

[0015] Besonders zweckmäßig ist es, wenn das Ver-
fahren weitgehend oder gar vollständig automatisiert
durchgeführt werden kann. Entsprechend ist es be-
vorzugt, wenn die Auswahl und/oder das Auffinden
und/oder die Nachverfolgung der Merkmale automa-
tisch durch eine Bildverarbeitungseinrichtung erfolgt.
Wie die eingangs genannten Artikel zeigen, lassen
sich Registrierungsverfahren zwischen Ultraschall-
bildern und dreidimensionalen Bilddatensätzen, ins-
besondere auf der Röntgenbildgebung basierenden
dreidimensionalen Bilddatensätzen, bereits realisie-
ren. Es ist jedoch auch denkbar, beispielsweise der
Registrierung zugrunde zu legende und nachzuver-
folgende Merkmale durch einen Benutzer zu Beginn
des minimalinvasiven Eingriffs auswählen zu lassen.
Eine automatische Auswahl hat den Vorteil, dass
auch wiedererkennbare Strukturen, die für den Be-
nutzer kaum sichtbar und/oder ungeeignet erschei-
nen, verwendet werden können. Das Auffinden der
Merkmale kann durch Segmentierungsalgorithmen
und sonstige bekannte Bildverarbeitungsverfahren
geschehen; zur Nachverfolgung der Merkmale kann
vorgesehen sein, einen Kalman-Filter einzusetzen.
Verschiedene aus dem Stand der Technik bereits be-
kannte Bildverarbeitungsmethoden können im Rah-
men der vorliegenden Erfindung mithin eingesetzt
werden, um das Vorgehen möglichst weitgehend zu
automatisieren.

[0016] Konkret können als Merkmale anatomische
Merkmale und/oder Gradienten der Bilddaten und/
oder wenigstens ein Abschnitt des Instruments und/
oder künstliche Marker verwendet werden. Merkma-
le des Instruments lassen sich insbesondere zur in-
itialen Registrierung dann einsetzen, wenn der drei-
dimensionale Bilddatensatz erst zu Beginn des mi-
nimalinvasiven Eingriffs bei bereits im Eingriffsbe-
reich platziertem Instrument aufgenommen wird, bei-
spielsweise bei Verwendung einer intraoperativ ein-
setzbaren Röntgeneinrichtung mit einem C-Bogen,
mit der ebenso computertomographieartige dreidi-
mensionale Bilddatensätze aus unter unterschiedli-
chen Projektionsrichtungen aufgenommenen Projek-
tionsbilder aufgenommen werden können. Künstliche
Marker können auf und/oder in dem Patienten ver-
wendet werden, sind jedoch grundsätzlich weniger
bevorzugt, da sie einen zusätzlichen Aufwand benö-
tigen. Mithin werden als Merkmale bevorzugt ohnehin
vorhandene anatomische Merkmale und/oder Gradi-
enten der Bilddaten und/oder sonstige ohnehin vor-
gesehene Bildeigenschaften verwendet.

[0017] Wie bereits kurz dargelegt wurde, wird
zweckmäßigerweise bei der Aufnahme von zweidi-
mensionalen Ultraschallbildern einer Ebene während
des minimalinvasiven Eingriffs die Aktualisierung der
Registrierung für diese Ebene durchgeführt. Wird die
Ebene während der Durchführung des minimalinva-
siven Eingriffs verändert, kann eine neue initiale Re-
gistrierung erforderlich werden.

[0018] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass bei Eintritt
eines automatisch überwachten und/oder durch eine
Benutzereingabe erzeugten Triggerereignisses wäh-
rend des Eingriffs ein neuer dreidimensionaler Bild-
datensatz mit einer intraoperativ einsetzbaren Zu-
satzbildaufnahmeeinrichtung aufgenommen wird und
erneut eine elastische Registrierung ermittelt und
nachgeführt wird. So kann es während des minimal-
invasiven Eingriffs vorkommen, dass die interessie-
rende Anatomie im Eingriffsbereich sich signifikant
verändert, beispielsweise durch teilweise Resektio-
nen, Hinzufügung von Implantaten, Aufsprengen stö-
render anatomischer Strukturen und dergleichen. Als
Ergebnis hiervon können nichtlineare Deformationen
im Eingriffsbereich auftreten, die nicht durch elas-
tische Registrierungsalgorithmen abgebildet werden
können. Dabei kann es sogar auftreten, dass Bild-
registrierung dieses Problem im Ganzen nicht lösen
kann, da die zugrunde liegende Annahme einer Eins-
zu-eins-Abbildung nicht mehr gültig ist, beispielswei-
se wenn Teile der Anatomie durch Resektion entfernt
wurden.

[0019] Mithin schlägt die vorliegende Erfindung in
dieser vorteilhaften Ausgestaltung vor, ein integrier-
tes System zu verwenden, welches nicht nur über
eine Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung die Möglich-
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keit zur Aufnahme von zweidimensionalen oder drei-
dimensionalen Ultraschallbildern aufweist, sondern
auch eine (zusätzlich vorhandene) Zusatzbildauf-
nahmeeinrichtung, die die intraoperative Aufnahme
von dreidimensionalen Bilddatensätzen erlaubt, bei-
spielsweise eine Röntgeneinrichtung mit einem C-
Bogen. Die intraoperative Zusatzbildgebungseinrich-
tung nimmt einen neuen dreidimensionalen Bildda-
tensatz auf, wenn eine nichtlineare Deformation, bei-
spielsweise eine Resektion, während des minimal-
invasiven Eingriffs aufgetreten ist, was anhand des
Triggerereignisses festgestellt wird. Sodann findet ei-
ne initiale elastische Registrierung des neu aufge-
nommenen, aktuellen dreidimensionalen Bilddaten-
satzes mit den Ultraschallbildern statt, die zuerst
nach der Aufnahme des neuen dreidimensionalen
Bilddatensatzes, gegebenenfalls gleichzeitig mit die-
sem, ermittelt wurden. Erneut werden mithin korre-
spondierende Merkmale in den Ultraschallbildern und
den dreidimensionalen Bilddatensatz ermittelt und
im weiteren Verlauf des minimalinvasiven Eingriffs
nachverfolgt („getrackt“), so dass wiederum in Echt-
zeit eine Deformierung des aktuellsten dreidimen-
sionalen Bilddatensatzes zur Darstellung der defor-
mierten Anatomie im Eingriffsbereich erfolgen kann.
Es sei angemerkt, dass es selbstverständlich durch-
aus denkbar ist, den präoperativen dreidimensiona-
len Bilddatensatz durch den gesamten minimalinva-
siven Eingriff hindurch zu benutzen, wenn keine oder
nur vernachlässigbar geringe nichtlineare Deforma-
tionen während des minimalinvasiven Eingriffs auf-
treten.

[0020] Mithin kann ein derartiges integriertes Sys-
tem durch die Zusatzbildaufnahmeeinrichtung auch
intraoperativ dreidimensionale Bilddatensätze auf-
nehmen, wenn nichtlineare Deformationen auftau-
chen, so dass die aktualisierte und präzise Überein-
stimmung anatomischer Strukturen in der Darstellung
des dreidimensionalen Bilddatensatzes auch dann
erreicht wird, wenn diese anatomischen Strukturen
auf nichtlineare Weise deformiert wurden.

[0021] Konkret kann vorgesehen sein, dass als Trig-
gerereignis eine gescheiterte Nachverfolgung we-
nigstens eines bestimmten Anteils der oder aller
Merkmale und/oder ein erfülltes, eine Veränderung
zwischen aufeinanderfolgend aufgenommenen Ultra-
schallbildern auswertendes Veränderungskriteriums
verwendet wird. Sollten also beispielsweise Merkma-
le, die nachverfolgt werden sollen, nicht mehr auf-
findbar oder nicht mehr nachverfolgbar sein, ist dies
ein Hinweis darauf, dass eine größere Veränderung
im Eingriffsbereich stattgefunden hat, insbesondere
eine, die mit einer Fortführung der bisherigen elasti-
schen Registrierung nicht mehr nachvollziehbar ist.
Auch eine gescheiterte Aktualisierung der Registrie-
rung als solche kann ein Triggerereignis im Sinne der
vorliegenden Erfindung darstellen. Ferner ist es zur
Automatisierung möglich, Veränderungen zwischen

aufeinanderfolgend aufgenommenen Ultraschallbil-
dern auszuwerten, so dass beispielsweise Resektio-
nen oder dergleichen auffallen und automatisch de-
tektiert werden können.

[0022] Zur Darstellung kann konkret vorgesehen
sein, dass ein Überlagerungsbild eines aktuellen Ul-
traschallbildes und wenigstens teilweise des darauf
registrierten Bilddatensatzes oder eines daraus ab-
geleiteten Darstellungsbildes dargestellt wird. Wird
beispielsweise das Ultraschallbild als zweidimensio-
nales Ultraschallbild in einer Ebene aufgenommen,
ist es durch multiplanare Reformation (MPR) möglich,
diese Ebene auch aus dem dreidimensionalen Bild-
datensatz zu extrahieren und entsprechend für ein
Überlagerungsbild mit dem Ultraschallbild zu verwen-
den. Zweckmäßig kann es jedoch auch sein, insbe-
sondere durch Vorwärtsprojektion ein Darstellungs-
bild aus dem dreidimensionalen Bilddatensatz abzu-
leiten und dieses für die Überlagerung zu verwenden.
Grundlage der Vorwärtsprojektion ist dabei selbst-
verständlich auch der dynamisch deformierte dreidi-
mensionale Bilddatensatz, wobei die Vorwärtsprojek-
tion als solche bereits wohlbekannt ist und der Simu-
lation des Röntgenbildgebungsprozesses entspricht,
so dass röntgenartige Darstellungsbilder entstehen.
Dieser besondere Visualisierungsmodus kann auch
als röntgendosisfreie, virtuelle Fluoroskopie ange-
sehen werden, nachdem fluoroskopieartige Darstel-
lungsbilder synthetisch und in Echtzeit aus dem dy-
namisch aufgrund der Nachführung der Registrierung
angepassten dreidimensionalen Bilddatensatz abge-
leitet werden.

[0023] Die vorliegende Erfindung ist dabei nicht auf
die Verwendung eines Computertomographiebildda-
tensatzes oder sonstigen Röntgenbilddatensatzes
als dreidimensionaler Bilddatensatz beschränkt, son-
dern es können selbstverständlich auch dreidimen-
sionale Bilddatensätze anderer Bildgebungsmodali-
täten, beispielsweise Magnetresonanzbilddatensät-
ze und dergleichen, verwendet werden. Grundsätz-
lich ist auch die Verwendung mehrerer, untereinan-
der bereits miteinander registrierter dreidimensiona-
ler Bilddatensätze denkbar.

[0024] Neben dem Verfahren betrifft die Erfin-
dung auch eine Bildverarbeitungseinrichtung, die zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgebildet ist. Insbesondere umfasst eine derartige
Bilderarbeitungseinrichtung, bei der Schritte des er-
findungsgemäßen Verfahrens sowohl in Software als
auch Hardware realisiert werden können, also eine
Registrierungseinheit zur Herstellung der ursprüngli-
chen elastischen Registrierung, eine Nachführungs-
einheit zur Nachverfolgung der Merkmale und ent-
sprechenden Aktualisierung der Registrierung, eine
Deformationseinheit zur Deformation des dreidimen-
sionalen Bilddatensatzes entsprechend der aktuel-
len Registrierung und eine Darstellungseinheit zur
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Darstellung des derart deformierten dreidimensiona-
len Bilddatensatzes und der Ultraschallbilder. Sämt-
liche Ausführungen bezüglich des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens lassen sich analog auf die erfin-
dungsgemäße Bildverarbeitungseinrichtung übertra-
gen, mit welcher die bereits genannten Vorteile er-
halten werden können. Die Bildverarbeitungseinrich-
tung kann dabei alleinstehend realisiert werden oder
auch Teil einer Bildaufnahmeeinrichtung, bevorzugt
der Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung, sein.

[0025] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung
auch eine Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung, auf-
weisend eine erfindungsgemäße Bildverarbeitungs-
einrichtung. Auf diese Art und Weise kann der drei-
dimensionale Bilddatensatz der Ultraschallbildauf-
nahmeeinrichtung übermittelt werden, wo die ent-
sprechende Weiterverarbeitung stattfinden kann. Die
Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung kann selbstver-
ständlich auch Teil eines Bildüberwachungssystems
bilden, welches zusätzlich zu der Ultraschallbildauf-
nahmeeinrichtung auch eine Zusatzbildaufnahme-
einrichtung, insbesondere eine Röntgeneinrichtung
mit einem C-Bogen, aufweist, mit der bei Eintreten
eines Triggerereignisses ein aktueller dreidimensio-
naler Bilddatensatz aufgenommen werden kann, der
den bisherigen dreidimensionalen Bilddatensatz er-
setzt. Auch ein solcher aktuell intraoperativ aufge-
nommener dreidimensionaler Bilddatensatz kann der
Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung übermittelt wer-
den, wo mittels der Bildbearbeitungseinrichtung ei-
ne Registrierung, deren Nachverfolgung und die Dar-
stellung erfolgen kann.

[0026] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0027] Fig. 1 einen Ablaufplan eines Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0028] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Bildverarbei-
tungseinrichtung, und

[0029] Fig. 3 ein Bildüberwachungssystem mit einer
erfindungsgemäßen Ultraschallbildaufnahmeeinrich-
tung.

[0030] Fig. 1 zeigt einen Ablaufplan eines Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens,
wie es zur Überwachung eines minimalinvasiven
Eingriffs, beispielsweise einer Vorbereitung der Nie-
ren auf eine Nierensteinentfernung, eingesetzt wer-
den kann. Verwendet wird eine Ultraschallaufnah-
meeinrichtung, um intraoperativ aktuelle Informatio-
nen über die Lage des verwendeten Instruments,
beispielsweise einer Nadel, und über (elastische)
Deformationen des Gewebes sowie sonstige Ver-
änderungen erhalten zu können. Ferner kann auch

eine Zusatzbildaufnahmeeinrichtung zur Aufnahme
von intraoperativen dreidimensionalen Bilddatensät-
zen vorgesehen sein, worauf noch näher eingegan-
gen werden wird.

[0031] Vor dem Beginn des hier dargestellten Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wurde der minimalinvasive Eingriff unter Nut-
zung eines dreidimensionalen Bilddatensatzes, hier
eines Computertomographie-Bilddatensatzes, ge-
plant; es wurde also mithin ein Pfad des Instruments
und ein Zielort im Eingriffsbereich bestimmt.

[0032] Dieser dreidimensionale Bilddatensatz wird
nun in einem Schritt S1 einer Bildverarbeitungsein-
richtung der Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung zu-
geführt. Es sei angemerkt, dass es auch denkbar ist,
vor Beginn des Eingriffs einen aktuellen dreidimen-
sionalen Bilddatensatz mit der Zusatzbildaufnahme-
einrichtung aufzunehmen, und diesen dann entspre-
chend an die Bildverarbeitungseinrichtung weiterzu-
leiten.

[0033] In einem Schritt S2 wird mit der Aufnahme
von Ultraschallbildern begonnen, wobei die zuerst
aufgenommenen Ultraschallbilder in einem Schritt S3
genutzt werden, um eine initiale Registrierung der
Ultraschallbilder mit dem dreidimensionalen Bildda-
tensatz herzustellen. Dabei wird elastisch registriert,
wobei es grundsätzlich denkbar ist, eine 3D-2D-Re-
gistrierung durchzuführen, wenn die Ultraschallbilder
in einer bestimmten Ebene im Eingriffsbereich auf-
genommen werden. Bevorzugt ist es jedoch, zumin-
dest die initiale elastische Registrierung als 3D-3D-
Registrierung zu ermitteln, wozu bei einer Ausbil-
dung der Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung zur Auf-
nahme dreidimensionaler Ultraschallbilder ein drei-
dimensionales Ultraschallbild herangezogen werden
kann, bei einer nur zweidimensionale Ultraschallbil-
der aufnehmenden Ultraschallbildaufnahmeeinrich-
tung jedoch auch vorgesehen sein kann, mehre-
re zuerst aufgenommene Ultraschallbilder im Regis-
trierungsprozess einzusetzen, die in unterschiedli-
chen Ebenen aufgenommen wurden. Techniken zur
elastischen Registrierung von Ultraschallbildern mit
(im vorliegenden Fall) Computertomographiebildda-
tensätzen oder allgemeinen Röntgenbilddatensätzen
sind grundsätzlich bereits bekannt und können im
Schritt S3 vorteilhaft eingesetzt werden.

[0034] Die Registrierung erfolgt dabei anhand von
bevorzugt automatisch bestimmten anatomischen
Merkmalen und Bildmerkmalen, beispielsweise von
Gradienten, es ist jedoch auch denkbar, manuell
durch einen Benutzer geeignete Merkmale, die in
dem dreidimensionalen Bilddatensatz und in den Ul-
traschallbildern aufgefunden werden können, zu ver-
wenden.
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[0035] In einem Schritt S4 wird, während des mini-
malinvasiven Eingriffs weiter Ultraschallbilder aufge-
nommen werden, die im Schritt S3 ermittelte elasti-
sche Registrierung nachgeführt, indem die Merkmale
jeweils im aktuellen Ultraschallbild automatisch nach-
verfolgt werden, insbesondere unter Verwendung ei-
nes Kalman-Filters. Auf diese Weise wird die Re-
gistrierung also aktuell gehalten, gegebenenfalls bei
der Aufnahme zweidimensionaler Ultraschallbilder in
einer Ebene nur für diese Ebene, die hauptsäch-
lich relevant ist. Die aktuelle Registrierung enthält al-
so insbesondere die Information, welche elastischen
Transformationen die Verschiebungen des Gewebes
gegenüber dem dreidimensionalen Bilddatensatz be-
schreiben.

[0036] Dies wird im Schritt S5 genutzt, um zur Vorbe-
reitung der Darstellung den dreidimensionalen Bild-
datensatz so zu modifizieren, dass er diese Verschie-
bungen bzw. elastischen Deformationen des Gewe-
bes im Eingriffsbereich wiedergibt. Im Schritt S6 wer-
den dann der (deformierte) dreidimensionale Bildda-
tensatz (bzw. ein daraus abgeleitetes Darstellungs-
bild) und das aktuelle Ultraschallbild überlagert an ei-
ner Anzeigevorrichtung dargestellt. Das bedeutet, die
Deformationen des Gewebes im Eingriffsbereich sind
nicht nur dem Ultraschallbild zu entnehmen, sondern
die ergänzenden Informationen des dreidimensiona-
len Bilddatensatzes werden aufgrund der Deformati-
on desselben ebenso angepasst dargestellt, so dass
eine deutlich intuitivere Erfassbarkeit entsteht. Da-
bei kann bei einem zweidimensionalen Ultraschallbild
ein MPR-Bild in derselben Ebene wie das Ultraschall-
bild diesem überlagert angezeigt werden; zweckmä-
ßig ist es jedoch auch, ein Darstellungsbild durch Vor-
wärtsprojektion hinsichtlich des deformierten dreidi-
mensionalen Bilddatensatzes zu bestimmen, so dass
eine Quasi-Fluoroskopie ohne tatsächliche Bestrah-
lung des Patienten und der am Eingriff beteiligten
Personen realisiert werden kann.

[0037] In einem Schritt S7 wird während des Ein-
griffs überprüft, ob ein Triggerereignis eingetreten
ist. Ein Triggerereignis kann vorliegend aufgrund ei-
ner Benutzereingabe entstehen, wenn ein Benut-
zer der Ansicht ist, es sei ein neuer dreidimensio-
naler Bilddatensatz mit einer neuen Registrierung
erforderlich, da eine dargestellte Veränderung sich
durch die elastische Registrierung nicht mehr erfas-
sen lässt, beispielsweise bei einer Resektion von Tei-
len der Niere. Es werden jedoch auch Triggerereig-
nisse automatisch überwacht, wobei ein Triggerer-
eignis auch eintritt, wenn festgestellt wird, dass eine
bestimmte Anzahl oder gar alle Merkmale nicht mehr
nachverfolgt werden können und/oder die Aktualisie-
rung der elastischen Registrierung fehlschlägt. Wei-
terhin kann, um ein Triggerereignis festzustellen,
auch ein Vergleich aufeinanderfolgend aufgenomme-
ner Ultraschallbilder erfolgen, wobei bei bestimmten
Abweichungen von einer durch eine Aktualisierung

der elastischen Registrierung nicht mehr erfassbaren
Veränderung ausgegangen wird.

[0038] Liegt im Schritt S7 kein Triggerereignis vor,
wird mit dem Schritt S4 fortgefahren, die Registrie-
rung wird aktualisiert und entsprechendes gilt für
die Darstellung. Liegt jedoch ein Triggerereignis vor,
wird in einem Schritt S8 unter Nutzung der Zusatz-
bildaufnahmeeinrichtung ein neuer dreidimensiona-
ler Bilddatensatz aufgenommen. Danach wird mit
dem Schritt S1 fortgefahren, das bedeutet, der neue,
aktuelle dreidimensionale Bilddatensatz wird an die
Bildverarbeitungseinrichtung übermittelt, welche ei-
ne initiale Registrierung anhand von Merkmalen be-
stimmt und hierzu die zuerst nach Erhalt des neuen
dreidimensionalen Bilddatensatzes aufgenommenen
Ultraschallbilder heranzieht. Dann kann das Verfah-
ren wie beschrieben fortgesetzt werden.

[0039] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Bildver-
arbeitungseinrichtung 1, die zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist. Hier-
zu weist die Bildverarbeitungseinrichtung 1 eine Re-
gistrierungseinheit 2 auf, in der die initiale elastische
Registrierung zwischen Ultraschallbildern und drei-
dimensionalen Bilddatensätzen erfolgen kann. Fer-
ner ist eine Nachführungseinheit 3 vorgesehen, die
die Merkmale in den aktuellen Ultraschallbildern wei-
terverfolgt und mithin eine Aktualisierung der elasti-
schen Registrierung ermöglicht. In einer Deformati-
onseinheit 4 wird der dreidimensionale Bilddatensatz
gemäß der aktuellen Registrierung die Verschiebun-
gen im Gewebe wiedergebend deformiert, um die-
sen deformierten dreidimensionalen Bilddatensatz in
einer Darstellungseinheit 5 zur Erzeugung einer ak-
tuellen Anzeige gemeinsam mit dem aktuellen Ul-
traschallbild zu nutzen. Dabei greift die Bildverarbei-
tungseinrichtung selbstverständlich wie grundsätz-
lich bekannt auf eine Speichereinrichtung 6 und ent-
sprechende Recheneinheiten zu.

[0040] Fig. 3 zeigt ein Bildüberwachungssystem 7,
in dem das erfindungsgemäße Verfahren durchge-
führt werden kann. Ein Patient 8 kann dabei auf ei-
ner Patientenliege 9 eines Operationstisches 10 an-
geordnet werden, wo der minimalinvasive Eingriff mit
dem Instrument 11, hier einer Nadel, durchgeführt
werden soll. Die Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung
12 ermöglicht die Aufnahme von Ultraschallbildern
mit auf dem Patienten 8 zu platzierenden Ultraschall-
köpfen 13, von denen vorliegend der Einfachheit hal-
ber nur zwei gezeigt sind, aber durchaus mehrere
vorgesehen sein können.

[0041] Zusätzlich zu der Ultraschallbildaufnahme-
einrichtung ist eine Zusatzbildaufnahmeeinrichtung
14 vorgesehen, hier eine Röntgeneinrichtung mit ei-
nem C-Bogen, an dem sich gegenüberliegend ein
Röntgenstrahler 16 und ein Röntgendetektor 17 an-
geordnet sind. Nachdem der C-Bogen 15 gemäß dem
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Pfeil 18 um die Patientenliege 9 und somit den Pa-
tienten 8 schwenkbar ist, können Projektionsbilder
unter unterschiedlichen Projektionsrichtungen aufge-
nommen werden, aus denen ein präoperativer oder
intraoperativer dreidimensionaler Bilddatensatz er-
mittelt werden kann. Der dreidimensionale Bilddaten-
satz wird aus den Projektionsbildern in einer Steuer-
einrichtung 19 der Zusatzbildaufnahmeeinrichtung 14
ermittelt und gemäß dem Pfeil 20 an die Ultraschall-
bildaufnahmeeinrichtung 12 übertragen, in die die
Bildverarbeitungseinrichtung 1 integriert ist. Die Ul-
traschallbildaufnahmeeinrichtung 12 ist zur Darstel-
lung der aktuellen Ultraschallbilder und des (entspre-
chend deformierten) dreidimensionalen Bilddatensat-
zes ferner mit einer Anzeigevorrichtung 21 verbun-
den.

[0042] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Bildüberwachung eines mi-
nimalinvasiven Eingriffs mit einem Instrument (11)
in einem Eingriffsbereich eines Patienten (8), wo-
bei ein präoperativer dreidimensionaler Bilddatensatz
wenigstens des Eingriffsbereichs und während des
Eingriffs aufgenommene Ultraschallbilder dargestellt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine elas-
tische Registrierung zwischen wenigstens einem zu-
erst aufgenommenen Ultraschallbild und dem Bildda-
tensatz anhand wenigstens eines in dem zuerst auf-
genommenen Ultraschallbild und dem Bilddatensatz
sichtbaren Merkmals ermittelt wird und bei Aufnahme
weiterer Ultraschallbilder durch Nachverfolgung der
Merkmale insbesondere in Echtzeit aktualisiert wird,
wobei die Darstellung wenigstens des dreidimensio-
nalen Bilddatensatzes anhand der aktuellen Regis-
trierung die nichtrigiden Verschiebungen im Eingriffs-
bereich wiedergebend angepasst wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Verwendung einer dreidimensio-
nalen Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung (12) zuerst
ein dreidimensionales Ultraschallbild aufgenommen
wird oder bei Verwendung einer zweidimensionalen
Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung (12) zuerst meh-
rere zweidimensionale Ultraschallbilder unterschied-
licher Ebenen aufgenommen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswahl und/oder das Auf-
finden und/oder die Nachverfolgung der Merkmale
automatisch durch eine Bildverarbeitungseinrichtung
(1) erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Merk-
male anatomische Merkmale und/oder Gradienten
der Bilddaten und/oder wenigstens ein Abschnitt des
Instruments (11) und/oder künstliche Marker verwen-
det werden.

5.     Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Aufnahme von zweidimensionalen Ultraschallbildern
einer Ebene während des minimalinvasiven Eingriffs
die Aktualisierung der Registrierung für diese Ebene
erfolgt.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Ein-
tritt eines automatisch überwachten und/oder durch
eine Benutzereingabe erzeugten Triggerereignisses
während des Eingriffs ein neuer dreidimensionaler
Bilddatensatz mit einer intraoperativ einsetzbaren
Zusatzbildaufnahmeeinrichtung (14) aufgenommen
wird und erneut eine elastische Registrierung ermit-
telt und nachgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Triggerereignis eine gescheiter-
te Nachverfolgung wenigstens eines bestimmten An-
teils der oder aller Merkmale und/oder ein erfülltes,
eine Veränderung zwischen aufeinanderfolgend auf-
genommenen Ultraschallbildern auswertendes Ver-
änderungskriterium verwendet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Über-
lagerungsbild eines aktuellen Ultraschallbildes und
wenigstens teilweise des darauf registrierten Bildda-
tensatzes oder eines daraus abgeleiteten Darstel-
lungsbildes dargestellt wird.

9.    Verfahren nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
als präoperativer dreidimensionaler Bilddatensatz
ein Computertomographiebilddatensatz und/oder ein
Magnetresonanzbilddatensatz verwendet wird.

10.    Bildverarbeitungseinrichtung (1), ausgebildet
zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche.

11.   Ultraschallbildaufnahmeeinrichtung (12), auf-
weisend eine Bildverarbeitungseinrichtung (1) nach
Anspruch 10.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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